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Die beschränkte Vertretungsmacht des 1. Bürgermeisters im Außenverhältnis

WEITERE   RATGEBER:

Anzeige

Für Kommunen bedarf es, um 
nach außen wirksam handeln 
zu können, einer wirksamen 
Vertretung. In allen Gemeinde-
ordnungen der Länder ist eine 
Vertretung der Gemeinden bzw. 
Städte nach außen hin gere-
gelt, dass diese dem Bürger-
meister zugeordnet ist. Hierbei  
handelt es sich also nicht um 
eine rechtsgeschäftliche, son-
dern um eine gesetzliche Ver-
tretungsbefugnis. In Bayern 
wird zwischen der internen 
Willensbildung zwischen dem  
1. Bürgermeister und dem Ge-
meinderat und der externer 
Vertretungsbefugnis unter-
schieden. Welche Folgen je-
doch ein Fehler bei dem internen 
Willensbildungsprozess auf die 
externe Vertretungsbefugnis 
hat, soll nachfolgend beleuchtet  
werden.

Insbesondere im Hinblick auf 
das zivilrechtliche Handeln des 
1. Bürgermeisters ohne einen 
erforderlichen Gemeinde-
rats- bzw. Stadtratsbeschluss 
ergeben sich für private Ver-
tragspartner einer Kommune er-
hebliche Problemstellungen und 
Herausforderungen.

Die Vertretungsmacht des 1. 
Bürgermeisters ist auf seine Be-
fugnisse beschränkt. Die Konse-
quenz dieser Regelung ist, dass 
der 1. Bürgermeister nach außen 
hin nicht mehr nach Art. 38 Abs. 
1 BayGO im Sinne einer unbe-
schränkten Vertretungsmacht 
handeln kann. Die Regelung des 
Art. 38 Abs. 1 Satz 2 BayGO gibt 
dem 1. Bürgermeister nur eine 
Vertretungsmacht, welche auf 
seine Befugnisse beschränkt 
ist. Diese Befugnisse sind wie-
derum davon abhängig, wie die 
kommunalinterne Zuständig-
keitsverteilung von Gemeinderat 

bzw. Stadtrat und dem 1. Bürger-
meister verteilt ist.

Die Bayerische Gemeindeord-
nung regelt sowohl in Art. 29 
BayGO als auch Art. 37 BayGO, 
welches Organ (also Gemeinde-
rat bzw. Stadtrat oder der 1. Bür-
germeister) für die entsprechen-
de Aufgabe zuständig ist. Die 
Aufgabenverteilung sieht vor, 
dass der 1. Bürgermeister ins-
besondere für laufende Ange-
legenheiten zuständig sind, also 
solche Angelegenheiten, die für 
die Kommune keine grundsätz-
liche Bedeutung haben und kei-
ne erheblichen Verpflichtungen 
erwarten lassen. Dies ist je nach 
Einzelfall und Größe der Kom-
mune zu überprüfen; gleiches 
gilt für die Zuständigkeitsüber-
tragung gem. der Geschäfts-
ordnung des Gemeinde- bzw. 
Stadtrates. Auch hier können 
Zuständigkeitsregelungen ge-
troffen werden. In allen übrigen 

Angelegenheiten ist der Stadt-
rat bzw. Gemeinderat zuständig 
und der 1. Bürgermeister kann 
nur nach erfolgtem Beschluss 
durch den Gemeinderat bzw. 
Stadtrat nach außen hin wirksam 
handeln.

Hat der 1. Bürgermeister hinge-
gen ohne Vertretungsmacht im 
Außenverhältnis für die Kom-
mune gehandelt, fehlt also ein 
erforderlicher Gemeinderats-
beschluss, ist dieser fehlerhaft 
oder weicht der Bürgermeister 
von einem solchen Beschluss 
ab, dann handelt er ohne Vertre-
tungsmacht und damit ohne die 
notwendige Befugnis.

Hinsichtlich der Rechtsfolgen 
im Außenverhältnis gegenüber 
Dritten ist deshalb für die Ver-
tragspartner Vorsicht geboten. 
Bei zivilrechtlichen Verträgen, 
die der 1. Bürgermeister ohne 
notwendigen Gemeinderatsbe-

schluss abschließt, sind Verträ-
ge zunächst schwebend unwirk-
sam.

Der Gemeinderat bzw. Stadtrat 
kann einen schwebend unwirk-
samen Vertrag entsprechend 
durch nachträglichen Beschluss 
gem. § 184 BGB, der auf den Zeit-
punkt des Handelns durch den 
1. Bürgermeister zurückwirkt, 
genehmigen. Stimmt jedoch der 
Gemeinderat bzw. Stadtrat nicht 
nachträglich zu, ist der Vertrag 
endgültig unwirksam. Die Erklä-
rung des Bürgermeisters ist der 
Kommune in diesem Fall nicht 
zuzurechnen und damit ist kein 
wirksames Vertragsverhältnis 
zustande gekommen.

Insbesondere die kommunal-
rechtlichen Vorschriften zur 
Wirksamkeit der Gemeinderats-
beschlüsse sind für Vertrags-
partner einer Kommune oftmals 
unbekannt und im Detail nur 

schwer nachprüfbar.
Gerne beraten wir Sie im Zu-
sammenhang mit rechtlichen 
Fragestellungen betreffend 
kommunalrechtlicher Beson-
derheiten.
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